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An die Durchwahl 0211  5867- 3231 
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Aktenzeichen:  
 522 – 6.03.15.06 - 52477 

Einrichtung von jahrgangsübergreifenden Lerngruppen 
im Wahlpflichtbereich in den Klassen 8 und 9 der Real-
schule, der Gesamtschule und des Gymnasiums in den 
Schuljahren 2007/08 und 2008/09 im neu einsetzenden 

Fremdsprachenunterricht 

(bei Antwort bitte angeben) 

 

 

Datum: 

⎯ 

30. März 2007 

  

 

Anschrift: 

Völklinger Straße 49 

40221 Düsseldorf 

Telefon 0211  5867-40 

Fax  0211  5867-3220 

poststelle@msw.nrw.de 

www.schulministerium.nrw.de 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

S-Bahnen S 8, S 11, S 28 

(Völklinger Straße) 

Rheinbahn Linien 704, 709  

(Georg-Schulhoff-Platz) 

Rheinbahn Linie 708 

(Wupperstraße) 

 

RdErl. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung v. 30. März 2007 
 

 

Bezug: 
⎯ 

1. AO-S I (Verordnung über die Ausbildung in der Sekundarstufe I - 
BASS 13-21 Nr. 1.1 ü) 

2. APO-S I (Verordnung über die Ausbildung und die Abschlussprüfun-
gen in der Sekundarstufe I - BASS 13-21 Nr. 1.1) 

 

Aufgrund der einmaligen Übergangssituation von der AO-S I zur neuen 
APO-S I wird zugelassen, für Schülerinnen und Schüler, die im Schul-
jahr 2007/08 bzw. Schuljahr 2008/09 in die Klassen 8 und 9 übergehen, 
den Unterricht in den im Wahlpflichtbereich neu einsetzenden Fremd-
sprachen für die beiden betroffenen Jahrgänge jahrgangsübergreifend 
zu organisieren. Voraussetzung ist, dass die neu einsetzende Fremd-
sprache mit mindestens 4 Wochenstunden unterrichtet wird. 

⎯ 

Die Schulen tragen dafür Sorge, dass der Unterricht in derartigen Lern-
gruppen den Vorgaben der für die jeweilige Lerngruppe gültigen Lehr-
pläne Rechnung trägt. Jahrgangsbezogener Unterricht ist zu bevorzu-
gen. Der jahrgangsübergreifende Unterricht kann in diesen Lerngrup-
pen maximal bis zum Schuljahr 2009/10 fortgeführt werden. Für Schüle-
rinnen und Schüler, die bei einer Wiederholung aufgrund von Defiziten 



 

Seite 2 / 2 in der neu einsetzenden Fremdsprache in der gleichen Lerngruppe 
verbleiben, sind besondere Fördermaßnahmen vorzusehen. 

Der RdErl. wird im Amtsblatt veröffentlicht; eine Veröffentlichung im 
Amtl. Schulblatt ist nicht zugelassen. 

 

In Vertretung 

 

gez. 

 

Günter Winands 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


